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 4. Mai 2006 
Kostensätze für Serviceleistungen 
 
Die nachstehend aufgegebenen Kostensätze verstehen sich für die Gestellung von Servicepersonal gemäß 
unserer "ALLG. SERVICE-BEDINGUNGEN" . 
 
1. Arbeitszeit 
 Die normale Arbeitszeit beträgt 8 Stunden pro Tag an fünf Arbeitstagen von Montag bis Freitag 

zwischen 7.00 Uhr und 18.00 Uhr. Vorbereitungs- und Wartezeiten werden wie normale Arbeitszeit, 
ggfs. mit Überstundenzuschlägen, berechnet. 

 

2. Stundenverrechnungssätze im In- und Ausland 
  
Servicetechniker normal Ersten 2-Überstun. Jede weitere Überstunde 

und am Wochenende 
An gesetzlichen 
Feiertage 

Arbeitsstunde 75,-EUR 100,- EUR 115,- EUR 190,- EUR 
Reisestunde 75,-EUR 100,- EUR 115,- EUR 190,- EUR 
      
Ingenieure normal Ersten 2-Überstun. Jede weitere Überstunde 

und am Wochenende 
An gesetzlichen 
Feiertage 

Arbeitsstunde 125,-EUR 170,- EUR 190,- EUR 315,- EUR 
Reisestunde 125,-EUR 170,- EUR 190,- EUR 315,- EUR 
 

3. Reisekostenpauschale für Montagemeister/Servicetechniker/Ingenieure Inland 
 Bei Abwesenheit von über   8 bis 14 Stunden EUR   6,- 
  über 14 bis 24 Stunden EUR 12,- 
  über 24 Stunden EUR 24,- 

Für Auslandeinsätze gelten die gesetzlichen Regelungen.   
 

4. Übernachtungskosten 
Übernachtungskosten werden in der tatsächlich verauslagten Höhe weiter berechnet. Übersteigen die 
Übernachtungskosten die Pauschalwerte, erfolgt die Berechnung anhand der tatsächlichen 
Unterbringungskosten zuzüglich 10% Nebenkosten. 

 

 5. Fahrkosten 
 Die Fahrkosten für Hin- und Rückreise zum oder vom Ort der Montage-/Servicearbeiten werden nach 

Wahl des Auftraggebers entweder mit dem Flugzeug (Economy Class), der Bahn (2. Klasse) oder mit 
eigenem Kfz EUR 0,60/km berechnet. Außerdem werden die Auslagen für Straßenbahn, Bus sowie die 
Fahrten auf der Baustelle und zwischen den einzelnen Betriebsstellen und Auslagen für die 
Beförderung des Handgepäcks, der Werkzeuge, usw. in Rechnung gestellt. 

 
6. Auslandsstunden 
 Stundenverrechnungssätze wie im Inland. Spesen -und Übernachtungssätze werden nach den gültigen 

steuerlichen Reisekostenregelungen der Länder abgerechnet. 
 
7. Arbeitsbescheinigung 
 Die vom Montage-/Servicepersonal geleisteten Arbeitszeiten müssen unabhängig davon, ob es sich um 

vom Auftraggeber zu bezahlende Arbeiten oder Garantieleistungen handelt, vom Auftraggeber 
bescheinigt werden. Geschieht dies nicht, gelten die Eintragungen des Montage-/Servicepersonals. 

 
8. Reparaturen im Werk 
 EUR 75,- für jede Arbeitsstunde. Jedoch für Standardgeräte gibt es eine Pauschalpreisliste 
  
9. Liefer-und Zahlungsbedingung 
 Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, gelten unsere Liefer -und Zahlungsbedingungen. 
 Im Inland gelten alle Preise jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertssteuer. 


